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Aktenzeichen: Petition 17103471

E-Mail: petitionen@landtag-bw.de

Petition 17 103471; Uwe Miedbrodt, 70499 Stuttgart
Errichtu ng ei ner Landeserstaufnah meei n richtu n g

Sehr geehrter Herr Miedbrodt,

der 17. Landtag von Baden-Württemberg hat in seiner 121 . Sitzung am 1 0.04.2025
entsprechend der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses über die Petition
17103471entschieden. Die Entscheidung und Begründung wollen Sie bitte der
beiliegenden Kopie aus der Landtagsdrucksache 1718583 entnehmen.

Gemäß § 68 Absa tz 4 der Geschäftsordnung des Landtags benachrichtige ich Sie
als Vorsitzender des Petitionsausschusses über diese Landtagsentscheidung.

Das Petitionsverfahren ist mit dieser Mitteilung abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Thomas Manruein
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10. Petition 171347l betr. Errichtung einer Landes-
erstaufnahmeeinrichtun g

Der Petent fordert in seiner Petition das Land Baden-
\\'ürnemberg auf. von der Planung und Umsetzung ei-
ner Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) am Stand-
oft \\'. abzusehen. Die Iledenken der Anu'ohner soll-
ten \om Land ernst genomnren u'erdcn. Gefltrchtete
gerecht rerreilt und ein oflcner Bürgerdialog durch-
geluhrt u erden.

Der Petent begründet scin .\nliegcn im \\ esentlrche n

darnit. dass sich inr l.mkreis \on ca. I km Luftlinie
zum Standort \\' bercits nrehrer.' Flüchtlincsunter-
künlte lljr ltehr als 1 I I,rl \ 1!.r'l-i-he n hetlndr-n lr ürJc.n

Die Inbctricbnahnrc "-in.'r 
\\r'itdren Fli-ichtling:untcr-

kunli * ürde nach .\nsi,-ht dcs Pctcntcn zLr cir.tct.tt rin-
gesunden Zahlenr crhältnis zu ischc-n \nu.rhnr'rn und
.-\srlsuchenden fuhren und deren Integration gelähr-
den. Darüber hinaus sollten Geuerbeflächen zur in-
dustriellen Stärkung des Standortes W. genutzt werden.

Der Petent kritisiert. dass cntgcsen dcr eigenen poli-
tischen Zielrichtunccn dcs Landr's cine l- l:.\ in cin.-ttr
Ballungsgcbicl .ntst!-h!-i'r .oll. Di.'.-ii;hr':ncits'o:iclt-
kr'n de r Ber i.lkerunr n:r.tss:r-n bcr',1;k.i;htrgt \\ r'ri3n.
Schließlich forden dcr Pr-:en'.. Jass di.' Inirastruk''ur.
uie Bildungseinri;htungr'n. Ccsundh.-itsucscn und Ein-
kaufsmögl ichkeiten. ni;irt ühcrl astr-t \\ r-rdcn sol IIe.

Der Petent hat se ine r Pctiti.rn cin Schr.'iben r orr
4. November 201-1 an das \linisteriLrnr dr-r -lustiz r.rnd

für Migration angeftgt. In denr Schreiben riendet sich
der Petent ebenfalls gegen eine LE.-\ anr Standort \\'.
Das Schreiben wurde am 8. Januar l0l5 r om \liniste-
rium der Justiz und fur lvligration beantuortet.

Die Prüfung der Petition hat Foleendes ergebcn:

Der Petent geht in scincr Pctition davon aus. dass

das Land bereits abschließend entschieden habe, am
Standort W. eine LEA zu errichten und zu betrciben.
Diese Annahme ist unzutreffend. Das Vorhaben be-
findet sich weiterhin in einem ergebnisoffenen Pla-
nungs- und Prüfungsstadium.

Seit einigen Jahren sind in Iladen-Würltemberg erneut
steigende Zugänge Schutzsuchender festzustellcn.
Während die Zugänge int Zeilraurn l0l7 bis l0l0
sanl.en. ',r ar inl .lai:r l[l] I eiii.- f re ntl* encle ilril deui-
lichem Anstieg zu verzeichnen. lm Jahr 2022 hat Ba-
den-Würltemberg in der Summe rund 176 000 Perso-
nen aufgenomrnen, deutlich mehr als im gesamten
Jahr 2015, dem Höhepunkt der damaligen Fluchtbe-
wegungen, und dem Jahr 2016 zusammen. Dieser
Trend setzte sich auch irn Jahr 2023 fort, in dem Ba-
den-Wüfttemberg insgesamt rund 79 000 Personen auf-
genommen hat. hn Jahr 2024 wurden ca. 48 000 Per-
sonen aufgenomrlen. Zum Vergleich: In den Jahren
2016 bis 2021 waren es durchschnittlich nur 17 000 Per-
sonen pro Jahr.

Zwar rvurden die Kapazitäten der Erstaufnahrne, ins-
besondere durch die Schaffung von Notkapazitäten,
auf aktuell rund l2 600 Plätzc aufgcstockt. Diese Ka-
pazitätsaufstockung kann jedoch zeitlich nur begrenzt

aufrechterhaltcn werden. Bei Wegfall aller Notkapazi-
täten würde sich die Gesamtkapazität wieder auf rund
6 300 Plätze reduzieren.

Darüber hinaus muss der Betrieb der LEA E,. rnit
einer Regelkapazität von 700 Plätzen zum .-ll. De-
zenrber 2025 eingestellt werden. Hintcrgrund fur das

Betriebsendc dcr l-EA I:. ist eine öffentiich-rechtli-
che Vcrejnbarung zu,ischen Land. Landkrcis und der
Stadt E. aus denr .lahr l0l5 sorl ie eine hinsichtlich
der Urrstände der \.ertragsbeendigung u ortglciche
Folger ercinbanrns aus denr -Tahr 1019. die ein ttste s

Betriebscndc cnthält und eine \.erlänserung nur zu-
ge lasserr hättr-. s..tirn sich alLe drei Paneien cinr.'r-
nehnrlich hicraui häne n e inig.'n ktinncn. In .'incr \ i.'l-
zahl an Ccsrr;ichr'n rnit dr'r Stadt E. und dr-nr L,and-
kr.-is k..lr;rtc einc letanraligc \ crlänec'rung bis zunr
,l l. Dezenrbc-r l0l-< erzielt rierdcn. Um diese kiinhig
uestallenden P1ätze auszugleichen und den Betrieb
einer l,EA im Regierungsbezirk S. sicherzustellen,
muss ein neuer LEA-Standort in diesem Regierungs-
bezirk gcfundcn rvcrden.

.\uch ricnn bcLastbare Prognoscn nicht möglich sind.
;rLi.s srch i"rs l-and aul $e iterhin hohc Zugängc .-ln-
:lcllr'n. ila;e n-\\ iintcrrtcrg hat sclbst k.'incn Einfluss
aiii cie iii-:r: J:r Zugänre und ist bundc'sgc'setzlich
r erptli;hlr-t. iic na;h DcL:tschland krrnrnrenden Cc-
fl i.lc htctr' i: a:r is ir r-r- ;ir L- ri i r' i n e s r l rrr gcbcn.-n S ; h l tis -

sels unlerzu'oringen un,i die dazu c:forJcriichr-n I:rn-
richtungcn dcr [:rstaulhahnrc zu schatlen. Lnr diescr
Yerpllichtunq |ia.hzuklrnrnr!'n. nruss das Land die
Kapazitätcn dcr I--rstauliahm"' e rhöhen und neue Erst-
aufnahmeeinrichtungen errichten.

Die petitionsgegenständliche Liegenschaft wurde dem
Land irn \overnber 2023 von einern Makler ange-
botcn. Daraufhin hat das Ministerium der Justiz und
fur Migration eine Prüfung eingeleitet, ob sich die
Liegenschaft liir die E.rstaufnahme von Geflüchteten
eignet. Derzeit prüft das Regierungspräsidium S. ge-
meinsam mit dem Landesbetrieb Vermögen und Bau
Baden-Württemberg, Amt S. die Liegenschaft ergeb-
nisoflen auf Eignung als Standort flir eine Einrichtung
der Erstaufnahme.

Darüber hinaus wurden dern Land drei weitere Lie-
genschaftcn in W. in dcr unmittelbaren Nähe dcr pe-
tilionsqe-qcnständlichcn l.icgcnschafi als rnögliche
Unterbringuneen irn Rahnren cier Erstauthahme ange-
boten. Das Regierungspräsidium S. hat eine ergebnis-
offene Prüfung eingeleitet, ob diese Liegenschaften
möglicherweise als Einrichtungen der Erstaufnahme
in Frage kornmen.

Der petitionsgegenständliche Stando( ist grundsätz-
lich gut flir dic Erstaufnahme von Geflüchteten ge-
eignet. Entgegen der Vorstellung des Petenten gibt es

keine politische Zielrichtung des Landes, LEAs nicht
in einem Ballungsgebiet zu betreiben. So befinden
sich LEAs in Karlsruhe und in Freiburg. In lleidel-
berg wird das Ankunftszentrum betrieben, die größte
E,inrichtung der Erstaufnahme in Baden-Württemberg.

In Bezug auf'die Ile{iirchtung des Petenten, die lnfra-
struktur vor Ort würde durch die Inbetriebnahme ei-
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ner LEA in W. überlastet, ist darauf hinzuweisen, dass

das [,and die Mehrbelastung der lokalen Strukturen
vor Ort rnöglichst gcringhält. So übcrnchmen in dcr
Erslaufnahme die von den Regicrungspräsidien beauf-
tragten Dienstleister liir die Alltagsbetreuung die So-
zialbetreuung. Außerdem haben Bewohnerinnen und
Bewohner Zugang zu qualifizierter und unabhängiger
S ozi al - u nd Verfahrensberatung. Zusätzlich fi nanzierl
das Land die Koordination von Ehrenarntlichen und
die Streetworker der Wohlfahrtsverbände. Darüber
hinaus werden in Einrichtungen der l]rstaufnahme ta-
gcsstrukturierende Angebote gemacht.

Auch die Kinderbetreuung und die medizinische Ver-
sorgung der Geflüchteten erfolgen direkt in der Ein-
richtung. Zudem besuchen die in der Erstaufnahme
untergebrachen Kinder und .lugendlichen die örtlichen
Schulen grundsätzlich nicht, da die Schulpflicht erst
sechs Monate nach 7.uzug aus dcm Ausland beginnt
und die Aulenthaltsdauer in der Erslaulhahrnc regcl-
'rräß;,,,1 .r',-t.rl ie,,r

Stadtl oder Landk"reise, in denen sich eine Einrichtung
der Erstaufnahme befindet, werden von der Zuwei-
sung von Asylsuchenden in die vorläufige Unterbrin-
gung bis zu einer gewissen IIöhe lreigestellt (soge-
nannte Privilegierung). Dies bedeutel, dass die Stadt
S. nach lnbetriebnahme einer solchen Einrichtung
zukünftig weniger Geflüchtete in eigener Verantwor-
tung aufnehmen und unterbringen muss. Dies fuhrt
regelmäßig zu einer Entlastung der lokalen Struktu-
ren der Standortkommune. Die Entscheidung über die
\rerleilung dcr ihr zugeteilten Geflüchtcten in den ein-
zclncn Stadttcilcn ftillt in die Zuständigkeit der Stadt.

Das Land bcabsichtigt. die Bürgerinnen und Bürscr
int ri"'iteren Verlauf durch Dialog- und KommLrnika-
tionslornrate in dcn Prozess einzubeziehen. Die kon-
krete .\usgestaltung dieser Formate rvird das Land zu-
nächst mit dcr Stadt S abstinrnren.

i\ulgrund dcr grundsätzlich gutcn Eignung des p.'ti-
tionseegenständlichr'n St3ndons tirr dic [:rstaulnahme
von Gefli.ichtclen * Lrrde anr 16. .\ugust l0l'1 r om l-an-
dcsbetri.-b Vcrrlriiucn LrnJ Bau []aJcn-\\'ümembcrc.
.\nrt S. bcim Baur.-;htsanrt dcr Stadt S. crn.- Baur oran-
liagc insbesondere zur bauplanr-rngsrcchtlichen Zuläs-
si,ekeit des Betriebs einer Einrichtung dcr Erstaufnahme
in der Liegenschaft eingereicht. Erst nach Abschluss
des baurechtlichen Verlährens kann über mögliche
rieitere Schrine entschieden rierden. DazLr gehören bei-
spielssr:ise die konkrete Ben eflung dcr Sicherhe itslage
r or On und die [:rstel]uns eines Sichc'rheitskonzepts in
.\bstimnrung rnit der Stadt souie der Polizei.

Entgegen der Vorstellungen des Petcnten liegt sonrit
noch keine Entscheidung des Landes vor. in der I-ie-
genschaft in W. eine LE.{ zu betreiben.

Ein in der Sitzung des Petitionsausschusses am 3. Ap-
ril 2025 aus der IIitte des Ausschusses gcstellter An-
trag, der Petition abzuhelfen, rvurde bei fünf Ja-Stim-
men mehrheitlich abge lehnt.

Beschlussempfehlung:

Dcr Pctition kann nicht abgeholfen werden.


